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RS OGH 1998/11/24 5Ob296/98k
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 24.11.1998

Norm

MRG §37 Abs3 Z13

MRG §39 Abs3

MRG §39 Abs4

MRG §40 Abs1

Rechtssatz

Die Entscheidung über einen Zwischenfeststellungsantrag durch die Schlichtungsstelle ist eine Entscheidung in der

Sache, gegen die gemäß § 39 Abs 4 MRG kein Rechtsmittel zulässig ist. Es bleibt der Partei, die sich mit dieser

Entscheidung der Gemeinde nicht zufrieden geben will, nur die Möglichkeit, die Sache gemäß § 40 Abs 1 bei Gericht

anhängig zu machen.
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